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► Nr.  VO/2018/06493
öffentlich

Lübeck, 21.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Westerauer Stiftung - Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2011 mit einem Jahres-
überschuss von 920,87 € (gem. Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n 
Abs. 3 GO zur Kenntnis genommen. 

2) Der Jahresüberschuss in Höhe von 920,87 € wird der 
Zweckrücklage zugeführt.

3) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungs-
ausschuss am 13.09.2018 abschließend beraten wurde 
(VO/2018/06236), wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
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Ja (Anlage 1)

Begründung:
Gemäß § 62 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) ist ein Überschuss zurückzulegen.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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Abkürzungsverzeichnis 

AO - Abgabenordnung 

AZ - Auszahlung 

EZ - Einzahlung 

GemHVO-Doppik - Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung 

KGr - Kontengruppe 

HL - Hansestadt Lübeck 

JA - Jahresabschluss 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

StiftG - Stiftungsgesetz 

VV-Kontenrahmen - Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die 
Haushalte der Gemeinden 

VV-Produktrahmen - Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die 
Haushalte der Gemeinden 
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1 Vorbemerkungen 

Die Westerauer Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird ge-
mäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemein-
deordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, 
demnach unterliegen die Jahresabschlüsse der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss (JA) und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Posten werden zu Beginn 
des Kapitels Bilanz in diesem Bericht genannt. 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die Westerauer Stiftung ist eine Förderstiftung. Neben Kapitalvermögen besteht das Ver-
mögen hauptsächlich aus ca. 90 ha Wald, der vom Bereich Stadtwald der HL bewirtschaftet 
wird. Die Erträge sollen gemäß Satzungszweck für die Gewährung von Alters- und Ausbil-
dungsbeihilfen ausgeschüttet werden. 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2011. Dieser wurde dem RPA im März 2018 zur 
Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand im März und April 2018 statt. 

1.2 Vorjahre 

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 und der JA 2010 wurden am 18.05.2017 von 
der Bürgerschaft beschlossen. 
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Tabelle 1: Prüfbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 
Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es hat keine ordnungs-
gemäße Inventur statt-
gefunden. 

Die Inventur werde der-
zeit durchgeführt und 
die Erkenntnisse würden 
im nächstmöglichen JA 
verarbeitet. 

Die Folgeinventur ist im 
April 2016 erfolgt und 
wird damit erst Prü-
fungsgegenstand für 
den JA 2016. 

JA 2010 

Zweckrücklage Die Kontenart 200 exis-
tiert in den VV-Konten-
rahmen nicht. Die 
Zweckrücklage ist der 
Kontenart 203 Ergebnis-
rücklage zuzuordnen.  

Der Zuordnung der 
Zweckrücklagen zu den 
Ergebnisrücklagen 
werde zukünftig gefolgt. 

Die Zweckrücklage ist 
im JA 2011 weiterhin 
der Kontenart 200 und 
nicht der Ergebnisrück-
lage zugeordnet (siehe 
Tz. 2.1.2). 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

Die Verwaltung wird ge-
beten zu überprüfen, in-
wieweit die Waldbewirt-
schaftung durch den Be-
reich Stadtwald tatsäch-
lich umsatzsteuer-
pflichtig ist.  

Dieses Problem bedürfe 
einer weiteren grund-
sätzlichen Klärung mit 
dem Bereich Recht und 
ggf. dem Finanzamt. 

Die Frage wurde noch 
nicht innerhalb der Ver-
waltung geklärt (Stand: 
April 2018). 

Auszahlung (AZ) 
für die Gewährung 
von Ausleihungen 

Die Westerauer Stiftung 
legte überschüssige Mit-
tel als Termingeld an. 
Der Ausweis der Darle-
henserhöhung in der 
Kontengruppe (KGr) 78 
Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit ist nicht 
korrekt.  

Die hier gebuchte Aus-
leihung habe eine Lauf-
zeit von mindestens 
einem Jahr und verlän-
gere sich automatisch. 
Die praktizierte Verfah-
rensweise werde daher 
weiterhin als richtig er-
achtet. 

Es handelt sich nicht um 
eine Ausleihung und 
wurde auch von der 
Verwaltung im Umlauf-
vermögen als sonstige 
privatrechtliche Forde-
rung bilanziert (siehe Tz. 
2.3.1). 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2011 wurde am 26.05.2011 von der Bürgerschaft beschlossen und 
bereits im März 2011 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorge-
legt. 

2 Jahresabschluss 2011 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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2.1 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Der Jahresüber-
schuss (921 EUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel (0 EUR) stimmen 
mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen 
zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuch-
haltungssystem abgestimmt. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig, formell gibt es jedoch beim Eigenkapital Abweichungen 
vom Muster zu § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) (siehe auch 
Tz. 2.1.2 Zweckrücklage). 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere we-
sentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
2011 geprüft wurden, sind: 

• Wald, Forsten und 

• Sonstige privatrechtliche Forderungen. 

2.1.1 Stiftungskapital 

 31.12.2010 31.12.2011 

Konto 2009000 Stiftungskapital 144.861,00 EUR 144.861,00 EUR 

Konto 2009011 Stiftungskapital aus 
Bilanzierungsunterschied 

1.682.094,21 EUR 1.682.094,21 EUR 

In der Eröffnungsbilanz wurde das Stiftungskapital noch zusammengefasst mit dem Stif-
tungskapital aus Bilanzierungsunterschied ausgewiesen. In den JA 2010 und 2011 werden 
sie getrennt dargestellt. Im Anhang wird nur die Höhe des Stiftungskapitals aus Bilanzie-
rungsunterschied als rechnerische Größe erläutert, das Stiftungskapital von 145 TEUR wird 
nicht näher beschrieben. 

Die 145 TEUR entsprechen dem „Kapitalvermögen gemäß Satzung“ bei der letzten kamera-
len Rücklagenaufstellung. Das Vermögen der Stiftung besteht daneben jedoch laut Satzung 
auch aus Grundvermögen. Das RPA empfiehlt eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals, 
indem das zu erhaltene Stiftungskapital separat ausgewiesen wird. Die Gliederung sollte im 
Anhang erläutert werden. Hierzu bittet das RPA um Stellungnahme. 
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2.1.2 Zweckrücklage 

 31.12.2010 31.12.2011 

Konto 2009020 Zweckrücklage 0,00 EUR 15.066,01 EUR 

Die Kontenart 200 existiert in den VV-Kontenrahmen nicht. Die Zweckrücklage ist der Kon-
tenart 203 Ergebnisrücklage zuzuordnen. Die Verwaltung hat in ihrer Stellungnahme vom 
14.10.2016 zum JA 2010 erklärt, dass der Zuordnung der Zweckrücklagen zu den Ergebnis-
rücklagen zukünftig gefolgt werde. Dies ist im vorliegenden JA vom 26.02.2018 nicht der 
Fall. Das RPA erwartet den korrekten Ausweis nunmehr im JA 2012. 

Jahresüberschüsse sind nach § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage oder der 
Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Jahresüberschuss 2010 (15.066 EUR) wurde durch 
Beschluss der Bürgerschaft (§ 95n Abs. 3 GO) der Zweckrücklage zugeführt. Die Rücklage 
wurde gemäß der Steuererklärung der Stiftung für die Förderung von begabten Studenten 
der Musikhochschule Lübeck gebildet und dient damit satzungsmäßigen Zwecken (§ 62 
Nr. 1 Abgabenordnung [AO]). 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung weicht im nachrichtlichen Teil („Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung“ 
statt richtig „Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen“) vom zugehörigen Muster ab. 
Das RPA bittet die Verwaltung um Einhaltung des Musters mit dem nächsten JA. Die Ergeb-
nisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmte mit den Zahlen aus dem Finanzbuchhal-
tungssystem überein. Die fortgeschriebenen Planansätze sind korrekt dargestellt.  

Die Westerauer Stiftung erzielte einen Jahresüberschuss von 921 EUR, welcher der Zweck-
rücklage zugeführt werden soll. Für den JA wesentliche Positionen sind in der Ergebnis-
rechnung nicht enthalten. 

2.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dargestellt, der Anfangsbestand der liquiden 
Mittel wurde korrekt aus der Eröffnungsbilanz übernommen. Der Endbestand stimmt mit 
der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die vor-
gelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den zwei Teilrech-
nungen der Produkte 573007 Westerauer Stiftung und 99210998 Stiftungsverrechnung zu-
sammen. 
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2.3.1 Einzahlungen aus Rückflüssen und Auszahlungen für die 
Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 

 2010 2011 

Kontenart 686 EZ Rückflüsse von Ausleihungen 0,00 EUR 45.142,40 EUR 

Kontenart 786 AZ Gewährung von Ausleihungen -80.142,40 EUR -43.626,70 EUR 

Die Einzahlungen (EZ) beruhen auf der Umbuchung von Forderungen aus Darlehen gegen-
über der HL (1791991148) auf Forderungen aus lfd. Konto gegenüber der HL (1791991143) 
zum Jahresbeginn. Gleichzeitig erfolgte die Buchung 686 an 772 AZ aus fremden Finanzmit-
teln (siehe Tz. 2.3.2). 
33.627 EUR der Auszahlungen resultieren aus der erneuten Rückbuchung der Forderungen 
im Rahmen des Jahresabschlusses. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurden die 
Forderungen wieder umgebucht vom Konto 1791991143 auf das Konto 1791991148. 
Gleichzeitig erfolgte die Buchung 672 EZ fremde Finanzmittel (siehe Tz. 2.3.2) an 786. 
Die Ein- und Auszahlungskonten sind durch die Bebuchung bei Umgliederungen im Rah-
men der Eröffnungsbuchungen bzw. des Jahresabschlusses, ohne dass dieser tatsächliche 
Zahlungsströme entsprechen, zu hoch ausgewiesen. Die Verwaltung hat in ihrer Stellung-
nahme vom 14.10.2016 zum Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung Kriegsopfer-
dank erklärt, dass sie solche Sachverhalte zukünftig im Anhang erläutern werde. 

Die Westerauer Stiftung erhöhte Anfang 2011 ihr Termingeld bei der Stadt um 10.000 EUR 
auf 130.000 EUR, ausgewiesen als AZ in der Kontenart 786. Es handelte sich jedoch nicht 
um die Gewährung einer Ausleihung für Investitionen. Der Ausweis der Termingelderhö-
hung in der KGr 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist nicht korrekt. Dies wurde be-
reits im Prüfungsbericht zum JA 2010 thematisiert, das RPA beanstandet weiterhin den 
Falschausweis. 

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 

 2010 2011 

Kontenart 672 Einzahlungen 80.603,55 EUR 63.824,82 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -20.816,55 EUR -63.795,42 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 
über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings 
keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhaltung 
und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskonten abwickelte. 
Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung 
ausgeglichen, sodass die liquiden Mittel am Ende der Finanzrechnung, den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechend, mit 0 EUR ausgewiesen werden. 
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33.627 EUR der EZ und 45.142 EUR der AZ entstanden durch die Umbuchungen der Forde-
rungen zur Eröffnung bzw. zum JA. Weitere 10.099 EUR sind auf die Verrechnung von For-
derungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zurückzuführen. Es wurde gleichzei-
tig 672 an 772 gebucht. Auch diese Buchungen hätten als Sachbuchungen ohne Berührung 
der Finanzrechnung ausgeführt werden sollen. 

2.3.3 Fazit zur Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Ein- und geleisteten Auszahlungen nachzuweisen. Die Finanzrechnung der Westerauer 
Stiftung weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese nicht tatsächlich stattfanden. Sie 
suggeriert durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende 
Gelder verwaltet worden wären. Damit vermittelt die Finanzrechnung ein nicht den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird 
im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Seit 2012 verfügt die Stiftung über ein ei-
genes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung ab dem JA 2013 diese erläuterungsbe-
dürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die erforderli-
chen Angaben (Erläuterung der Besonderheit der Finanzrechnung und der Abweichung vom 
Grundsatz der Einzelbewertung beim Holzvermögen). Die Anlagen entsprechen den gesetz-
lichen Mustern. 

2.5 Lagebericht 

Dem Jahresabschluss ist ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Die-
ser gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 StiftG). Im Lagebericht wird 
der Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Anlagevermögen in 2011 nicht verän-
dert hat. Zum Stiftungsvermögen gehört allerdings laut Satzung auch Kapitalvermögen, das 
im Umlaufvermögen ausgewiesen wird. Die Betrachtung allein des Anlagevermögens ist da-
her für den Nachweis des Erhalts des Stiftungsvermögens nicht ausreichend. 

Im VV-Produktrahmen heißt es unter 4.1 (für nichtrechtsfähige örtliche) Stiftungen: Im An-
hang ist eine Darstellung der Zusammensetzung des Vermögens zum Bilanzstichtag und 
zum Bilanzstichtag des Vorjahres aufzunehmen, aus der sich ergibt, welche Anteile des 
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nachgewiesenen Vermögens auf Überschüsse des Ergebnisplanes (des Haushaltsjahres und 
der Vorjahre) entfällt, der also ohne das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu schmälern 
für Stiftungszwecke verwendet werden kann. 

Das RPA empfiehlt einen entsprechenden Eigenkapitalausweis in den zukünftigen Jahres-
abschlüssen der Westerauer Stiftung (siehe auch Tz. 2.1.1). Das Eigenkapital hat sich 2011 
erhöht, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Stiftungsvermögen in 2011 nicht 
geschmälert wurde. 

4 Satzungsgemäße Mittelverwendung und 
Rücklagenentwicklung 

2011 wurden, wie bereits 2010, keine Mittel für den Stiftungszweck (die Gewährung von 
Altersbeihilfen an bedürftige Personen und die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an 
bedürftige und begabte Studierende) ausgeschüttet. Der Jahresüberschuss 2010 wurde der 
Zweckrücklage zugeführt. 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage* (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangsbestand 
EUR 

Entnahme 
EUR 

Einstellung 
EUR 

Endstand 
EUR 

Anfangsstand 
EUR 

Entnahme 
EUR 

Einstellung 
EUR 

Endstand 
EUR 

2002 73.210 0 0 73.210 188.246 26.749 0 161.497 

2003 73.210 0 0 73.210 161.497 32.266 0 129.231 

2004 73.210 0 0 73.210 129.231 27.345 0 101.886 

2005 73.210 0 0 73.210 101.886 36.261 0 65.625 

2006 73.210 0 0 73.210 65.625 28.300 0 37.325 

2007 73.210 5.708 0 67.502 37.325 37.325 0 0 

2008 67.502 40.706 0 26.796 0 0 0 0 

2009 26.796 26.796 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 15.066 15.066 

* Die freie Rücklage kann gebildet werden, ohne dass sie für eine bestimmte Maßnahme bestimmt ist. Sie dient der 
Erhaltung und Vermehrung des Vermögens als Ertragsquelle.1 

Nach Beschlussfassung der Bürgerschaft sollen der Zweckrücklage 921 EUR zugeführt wer-
den. Diese soll gemäß der Steuererklärung für die Jahre 2011-2013 der Förderung von be-
gabten Studenten der Musikhochschule Lübeck dienen. 

Die Darstellung der Entwicklung der Rücklage ist pflichtiger Bestandteil des Vorberichts 
zum Haushaltsplan.2 Die Vorberichte weder zum Haushaltsplan 2011 noch aktuell zum 
                                                 
1 Vgl. Nordhoff in Berndt / Nordhoff (Hrsg.), Rechnungslegung und Prüfung von Stiftungen, 2016, Kap. C Rn. 70. 
2 Vgl. VV-Produktrahmen, Tz. 4.1 Stiftungen. 
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Haushaltsplan 2018 enthalten eine solche Darstellung. Die Entwicklung der Rücklagen ist
für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftungen von Bedeutung. Eine Übersicht
sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig nrm Bestandteil des Anhangs oder des Lageberich-
tes gemacht werden.

Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bitd der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Westerauer Stiftung.

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2011 hat keine Einwendungen erge-
ben.

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgender Textziffer erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2. r .1 Stiftungskapital

Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 26.04.2018
14.907 .07 .13-2011
xer/bu

W
Dr. Katja Schur

Anlage:
Jahresabschluss 201 1 der
Westerauer Stiftung mit Lagebericht

'Elke Kreutzer

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 20lI der Westerauer Stiftung
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